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Der Aufsichtsrat hat sich im Berichtszeitraum durch

mündliche und schriftliche Berichte der Geschäfts-

führung im Sinne des § 90 AktG regelmäßig, zeitnah

und umfassend informiert. Schwerpunkte dabei

 waren der Geschäftsverlauf, die Liquiditäts-, Ertrags-

und Finanzlage, die Unternehmensplanung (insbe-

sondere die Finanz-, Investitions- und Personalpla-

nung), die Risikolage und das Risikomanagement in

Gesellschaft und Konzern sowie strategische The-

men. Zwischen seinen Sitzungen wurde der Auf-

sichtsrat außerdem mittels schriftlicher Unterlagen

informiert. Gegenstand der Information sowie der

anschließenden Erörterung und Kontrolle waren

auch die unterjährigen Finanzberichte (d. h. Halb-

jahresfinanzbericht und Quartalsfinanzberichte). Der

Aufsichtsratsvorsitzende stand zudem außerhalb

von Sitzungen in regelmäßigem Kontakt mit der Ge-

schäftsführung; er erhielt fortlaufend Kenntnis über

aktuelle Entwicklungen der Geschäftslage und we-

sentliche Geschäftsvorfälle. Die Geschäftsführung

ist ihren Informationspflichten zur Überzeugung des

Aufsichtsrates vollständig, kontinuierlich und zeit-

gerecht nachgekommen. 

Die persönlich haftende Gesellschafterin und deren

Geschäftsführer wurden bei der Leitung des Unter-

nehmens vom Aufsichtsrat beraten und überwacht.

Grundlage dafür waren die Berichte der Geschäfts-

führung sowie die Nachfrage und Erörterung im Auf-

sichtsrat. Die Rechts- und Ordnungsmäßigkeit der

Geschäftsführung der Gesellschaft, die Wirksamkeit

des internen Kontrollsystems, des Risikomanage-

mentsystems und des internen Revisionssystems,

die Leistungsfähigkeit der Unternehmensorganisa-

tion und deren Wirtschaftlichkeit hat der Aufsichtsrat

als gegeben erachtet. Berichte und Beratungen um-

fassten auch Fragen der sportlichen Entwicklung.

Darüber hinaus befasste sich der Aufsichtsrat mit

der Rechnungslegung für das Geschäftsjahr 2009/

2010 sowie mit der Vorbereitung der Hauptver-

sammlung im Vorjahr. Dabei ist vor der Beschließung

seines Wahlvorschlags vom Aufsichtsrat die Unab-

hängigkeit des Abschlussprüfers überprüft worden.

Die Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA erreichte

im abgelaufenen Geschäftsjahr 2010/2011 mit dem

Gewinn der Deutschen Meisterschaft und der damit

verbundenen Direktqualifikation für die Gruppen-

phase der UEFA Champions League den nahezu

größtmöglichen sportlichen Erfolg. Beindruckend

war hierbei insbesondere die Art und Weise dieses

so im Vorhinein nicht geplanten oder zu erwarten-

den Erfolges. Eine der, wenn nicht die jüngste Bun-

desligamannschaft aller Zeiten zeigte atemberau-

bend schönen Offensivfußball und eroberte die

Herzen ihrer Anhänger bundesweit „im Sturm“. Die

Emotionalität und Intensität dieses Erfolges beleg-

ten die über 400.000 Menschen, die den Meisterfei-

erlichkeiten am 15. Mai 2011 beiwohnten, ein-

drucksvoll. Dieser sportlich historische Erfolg

spiegelt sich auch in der Ergebnislage des Unter-

nehmens im Geschäftsjahr 2010/2011 wider, wel-

ches der Aufsichtsrat rundum positiv bewertet. Als

besonders erfreulich hat der Aufsichtsrat in diesem

Kontext auch die Erholung des Aktienkurses zur

Kenntnis genommen.

AUFSICHTSRATSTÄTIGKEIT, SITZUNGEN

Der Aufsichtsrat hat sich im Geschäftsjahr 2010/2011

intensiv mit der Lage und der Entwicklung der Gesell-

schaft und des Konzerns befasst. Die für ihn nach Ge-

setz und Satzung bestehenden Aufgaben und Rechte

hat er dabei uneingeschränkt wahrgenommen.  

Im Geschäftsjahr 2010/2011 fanden vier Aufsichts-

ratssitzungen (am 09. September 2010, 30. Novem-

ber 2010, 23. Februar 2011 und 20. Juni 2011) und

eine konstituierende Aufsichtsratssitzung (am 30.

November 2011) statt. Angesichts seiner Besetzung

mit sechs Mitgliedern sind vom Aufsichtsrat keine

Ausschüsse eingerichtet worden; Beratungen und

Beschlussfassungen erfolgten stets im Plenum des

Aufsichtsrates. Berichtspflichtige Vorgänge über die

Häufigkeit der Sitzungsteilnahme von Mitgliedern

des Aufsichtsrates liegen nicht vor. Beschlüsse wur-

den unter Wahrung der satzungsmäßigen und ge-

setzlichen Bestimmungen gefasst.
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 erläuterte diese. Die seitens des Aufsichtsrates

 gestellten Fragen wurden vom Abschlussprüfer und

von der Geschäftsführung beantwortet.

Der Aufsichtsrat schließt sich dem Ergebnis der Prü-

fung durch den Abschlussprüfer an und erhebt nach

dem abschließenden Ergebnis seiner eigenen Prü-

fungen keine Einwendungen. Der Aufsichtsrat hat

in seiner Sitzung am 14. September 2011 sowohl

den Jahresabschluss der Borussia Dortmund GmbH

& Co. KGaA zum 30. Juni 2011 als auch den Kon-

zernabschluss zum 30. Juni 2011 gebilligt.

Gegenstand einer eigenständigen Prüfung durch

den Aufsichtsrat war außerdem der von der per-

sönlich haftenden Gesellschafterin gemäß § 312

AktG aufgestellte Bericht über die Beziehungen zu

verbundenen Unternehmen (Abhängigkeitsbericht)

für das Geschäftsjahr 2010/2011. Der Abhängig-

keitsbericht wurde ebenfalls vom Abschlussprüfer

geprüft und mit dem folgenden Bestätigungsver-

merk versehen:

„Nach unserer pflichtgemäßen Prüfung und Beur-

teilung bestätigen wir, dass

1. die tatsächlichen Angaben des Berichts richtig 

sind,

2. bei den im Bericht aufgeführten Rechtsge-

schäften die Leistung der Gesellschaft nicht

unangemessen hoch war.“

Der Prüfungsbericht des Abschlussprüfers zum Ab-

hängigkeitsbericht lag dem Aufsichtsrat ebenfalls

vor. Diese Unterlagen wurden vom Aufsichtsrat in

seiner vorgenannten Sitzung mit Abschlussprüfer

und Geschäftsführung erörtert und geprüft. Der Auf-

sichtsrat hat nach dem abschließenden Ergebnis

seiner Prüfung gegen die Erklärung der persönlich

haftenden Gesellschafterin am Schluss des Abhän-

gigkeitsberichts keine Einwendungen erhoben. Das

Ergebnis der Prüfung des Abhängigkeitsberichts

durch den Abschlussprüfer hat der Aufsichtsrat zu-

stimmend zur Kenntnis genommen.

Zudem befasste der Aufsichtsrat sich mit den Auf-

tragskonditionen und mit der Beauftragung des von

der Hauptversammlung im Vorjahr gewählten Ab-

schlussprüfers.

JAHRES- UND KONZERNABSCHLUSS
2010/2011

Der von der Geschäftsführung aufgestellte und frist-

gerecht vorgelegte Jahresabschluss für die Borussia

Dortmund GmbH & Co. KGaA und der Konzernab-

schluss zum 30. Juni 2011 sowie der Lagebericht für

die Gesellschaft und der Konzernlagebericht (die

jeweils den erläuternden Bericht zu den Angaben

nach § 289 Abs. 4 bzw. § 315 Abs. 4 HGB umfassen)

wurden von der zum Abschlussprüfer bestellten

KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Dort-

mund, unter Einbeziehung der Buchführung ent-

sprechend den gesetzlichen Bestimmungen geprüft

und jeweils mit dem uneingeschränkten Bestäti-

gungsvermerk versehen. Zum bestehenden Risiko-

früherkennungssystem stellte der Abschlussprüfer

fest, dass die Geschäftsführung die nach § 91 Abs.

2 AktG geforderten Maßnahmen, insbesondere zur

Einrichtung eines Überwachungssystems, in geeig-

neter Weise getroffen hat und dass das Überwa-

chungssystem geeignet ist, Entwicklungen, die den

Fortbestand der Gesellschaft gefährden, frühzeitig

zu erkennen.

Der Jahresabschluss und der Konzernabschluss so-

wie der Lagebericht für die Gesellschaft und der

Konzernlagebericht mit dem Risikobericht und die

entsprechenden Prüfungsberichte des Abschluss-

prüfers haben allen Mitgliedern des Aufsichtsrates

rechtzeitig vorgelegen. Diese wurden vom Auf-

sichtsrat in seiner Sitzung am 14. September 2011

zusammen mit der Geschäftsführung in Anwesenheit

des Abschlussprüfers im Einzelnen durchgesprochen,

erörtert und geprüft. Dabei berichtete der Abschluss-

prüfer über die wesentlichen Ergebnisse seiner Prü-

fungen, auch diejenigen hinsichtlich des internen

Kontroll- und des Risikofrüherkennungssystems

 bezogen auf den Rechnungslegungsprozess, und
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PERSONALIEN

Mit dem Ende der Hauptversammlung am 30. No-

vember 2010 sind die Herren Othmar Freiherr von

Diemar und Ruedi Baer aus dem Aufsichtsrat aus-

geschieden. Die Herren Gerd Pieper, Harald Heinze,

Christian Kullman, Bernd Geske, Friedrich Merz und

Peer Steinbrück wurden von der der Hauptver-

sammlung am 30. November 2010 in den Auf-

sichtsrat gewählt. In seiner konstituierenden Sit-

zung am 30. November 2010 im Anschluss an die

Hauptversammlung hat der Aufsichtsrat sodann

Herrn Gerd Pieper als seinen Vorsitzenden und zu

dessen Stellvertreter Herrn Harald Heinze jeweils

wieder gewählt.

Der Aufsichtsrat dankt der Geschäftsführung, dem

Betriebsrat sowie allen Mitarbeiterinnen und Mitar-

beitern für ihr großes Engagement und die erfolg-

reich geleistete Arbeit. Herzlich gedankt wird auch

den Geschäftspartnern, Kommanditaktionären und

Fans von Borussia Dortmund für ihr Vertrauen.

Dortmund, den 14. September 2011

Der Aufsichtsrat

Gerd Pieper

Vorsitzender

Der Aufsichtsrat schlägt der Hauptversammlung vor,

den Jahresabschluss zum 30. Juni 2011 festzustel-

len. In seiner Sitzung am 14. September 2011 hat der

Aufsichtsrat auch den Gewinnverwendungsvor-

schlag der persönlich haftenden Gesellschafterin

unter Berücksichtigung der Kommanditaktionärsin-

teressen und der Lage der Gesellschaft, namentlich

ihrer Finanzierungs- und Kapitalstruktur, diskutiert

und geprüft; dabei hat sich der Aufsichtsrat dem

Vorschlag der Geschäftsführung an die Hauptver-

sammlung angeschlossen, diese möge beschließen,

den im Geschäftsjahr 2010/2011 in Höhe von EUR

2.921.768,61 ausgewiesenen Bilanzgewinn in die

anderen Gewinnrücklagen einzustellen. Der Auf-

sichtsrat schlägt außerdem vor, der persönlich

 haftenden Gesellschafterin, der Borussia Dortmund

Geschäftsführungs-GmbH, für das Geschäftsjahr

2010/2011 Entlastung zu erteilen.

CORPORATE GOVERNANCE

Aufsichtsrat und Geschäftsführung der persönlich

haftenden Gesellschafterin haben sich auch im Be-

richtszeitraum mit dem Thema Corporate Gover-

nance beschäftigt. Der Aufsichtsrat überprüfte auch

die Effizienz seiner Arbeit, namentlich die Frequenz

seiner Sitzungen, deren Vorbereitung und Durch-

führung sowie die Informationsversorgung. Die

 derzeit aktuelle Entsprechenserklärung wurde zeit-

gleich mit der Beschlussfassung über den vorlie-

genden Bericht beschlossen und berücksichtigt den

Deutschen Corporate Governance Kodex in der

 aktuell gültigen Fassung vom 26. Mai 2010. Die

 vollständige Erklärung ist im Internet unter der

Adresse www.borussia-aktie.de, Rubrik „Corporate

Governance“ dauerhaft zugänglich. Zusätzliche

 Darstellungen und Erläuterungen hierzu erfolgen

entsprechend Ziffer 3.10 des Kodex in einem geson-

derten Abschnitt des Geschäftsberichts (Corporate

Governance-Bericht).
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